
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde, 

 
der Arbeitsmarkt in 
Deutschland entwickelt 

sich auch weiterhin äu-

ßerst positiv. Durch viel-

fältige Maßnahmen und 
einer klugen Arbeits-

marktpolitik  der christ- 

lich-liberalen Koalition wurden die Rah-

menbedingungen zu einer steigenden 
Arbeitskräftenachfrage gesetzt.  

Dies führt zu deutlich weniger Arbeitslo-

sen und zu einer steigenden Beschäfti-

gungsquote. Die Arbeitslosenzahl sank im 
November um 24.000 auf ca. 2,7 Millio-

nen, damit ist sie auf ein 20-Jahrestief 

gesunken. Im November des Jahres 2010 

war die Arbeitslosenzahl noch um 214.000 
höher. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg 

in diesem Monat mit 41,5 Millionen auf 

den höchsten Stand seit der Wiederverei-

nigung.  
Besonders Deutschlands wirtschaftliche 

Stärke und die mittelstandsorientierte 

Politik der Union macht sich bezahlt, denn 

es ist deutlich zu erkennen, dass der Stel-
lenaufbau zu einem großen Teil auf den 

Mittelstand entfällt.  

Wir wollen diese positiven Entwicklungen 

verfestigen und setzen dabei konkret auf 
Qualifikation und Weiterbildung. Diese 

Faktoren verbessern die Chance von Ar-

beitslosen auf eine Wiederteilnahme am 

Arbeitsmarkt stark. Qualifikation und 
Weiterbildung wirken zudem auch dem 

drohenden Fachkräftemangel wirksam 

entgegen. Mit den Investitionen des Bun-

des in Bildung setzen wir in diesem Be-
reich deutliche Akzente.   

 

Viel Spaß beim weiteren Lesen wünscht 

 
Peter Hintze MdB  

Vorsitzender  

der CDU-Landesgruppe NRW 
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Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der GKV 
 

Das GKV-Finanzierungsgesetz hat die Finanzierung des Gesundheitssystems für 

die Zukunft auf eine solide und verlässliche Grundlage gestellt und einen gerech-
ten Sozialausgleich eingeführt. Durch ein Bündel von Maßnahmen auf verschiede-

nen Planungs- und Verantwortungsebenen werden die Voraussetzungen dafür 

geschaffen, dass auch in Zukunft in allen Regionen Deutschlands genügend Ärz-

tinnen und Ärzte für eine hochwertige bedarfsgerechte Versorgung zur Verfügung 
stehen. Gleichzeitig sorgen gezielte Regelungen dafür, dass sich die Situation der 

Patientinnen und Patienten im konkreten Versorgungsalltag spürbar verbessert, 

etwa indem bürokratische Hemmnisse abgebaut, der Zugang zu erforderlichen 

Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln auch künftig sichergestellt und die Behandlungsab-
läufe für den Patienten zwischen Krankenhäusern, Ärzten und anderen Einrichtun-

gen besser abgestimmt werden. 

Wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs sind Regelungen in der GKV 

 

 zur Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung,  

 zur Reform des vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Vergü-

tungssystems,   

 zur ambulanten spezialärztlichen Versorgung,  

 zu innovativen Behandlungsmethoden,   

 zur Weiterentwicklung der Strukturen des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses,   

 zur Stärkung wettbewerblicher Handlungsmöglichkeiten der Krankenkas-

sen sowie   

 zur Entbürokratisierung und Deregulierung. 

 

Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens wurde der Regierungsentwurf noch in 
folgenden wesentlichen Punkten verändert bzw. ergänzt:  

Es wurde das Entlassmanagement für die Patientinnen und Patienten verbessert, 

so dass der Übergang von der Krankenhausbehandlung in die Versorgung nach 

Krankenhausaufenthalt besser organisiert ist. Haushaltshilfen müssen zukünftig 
als verpflichtende Satzungsleistung der Krankenkassen angeboten werden; bisher 

konnten die Krankenkassen dies freiwillig anbieten. Mit einer weiteren Änderung 

wird die Verpflichtung der Kassenärztlichen Vereinigungen zur Sicherstellung der 

vertragsärztlichen Versorgung weiter konkretisiert, indem vermeidbare Wartezei-
ten in der fachärztlichen Versorgung vermindert werden. Die Transparenz über die 

Ausgaben der Krankenkassen wurde erhöht durch die Veröffentlichungspflicht der 

Kassenbilanzen. Es wurde außerdem die Möglichkeit zur Familienmitversicherung 

bei Ableistung freiwilliger sozialer Dienste geschaffen. Darüber hinaus werden die 
Entgelte für allgemeine Krankenhausleistungen bei Ausgründung von Privatklini-

ken begrenzt sowie die Einführung einer bundeseinheitlichen Rufnummer für den 

ärztlichen Bereitschaftsdienst (116 117) gefördert. Für behinderte Menschen wird 

die Vergütung für Zahnärzte bei der Versorgung verbessert, wenn diese aufgrund 
ihrer Pflegebedürftigkeit oder Behinderung nicht in der Lage sind, selbst eine 

Zahnarztpraxis aufzusuchen. Außerdem wird das Verfahren zur Information der 

Versicherten über in Anspruch genommene Leistungen und deren Kosten neu 

geregelt. 
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Mediation wird umfassend gefördert 
Für eine neue Streitkultur und die Enlastung der Gerichte  
 

 

Der Rechtsauschuss des Bundestages hat am Mittwoch den Gesetzentwurf zur Förderung der Media-

tion und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung („Mediationsgesetz“) mit wich-
tigen Änderungen beschlossen. Hierzu erklärt der zuständige Berichterstatter Prof. Dr. Patrick Sens-

burg MdB: 

 

Das Mediationsgesetz ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer neuen Streitkultur in Deutschland. Mit Hilfe von Mediatoren 
können Parteien ihre Konflikte auf der Basis von Freiwilligkeit und gegenseitigem Einvernehmen lösen. Dadurch wird vermie-

den, dass Streitigkeiten bis zum bitteren Ende ausgetragen werden und es oft nur Verlierer gibt. Die Parteien ersparen sich 

zudem zeit- und kostenintensive Gerichtsverfahren. Mediation nützt damit auch den staatlichen Gerichten, die sich auf die 

nicht einvernehmlich lösbaren Rechtsstreitigkeiten konzentrieren können. 
 Das vom Rechtsausschuss beschlossene Gesetz sieht ein Bündel von Maßnahmen vor, durch die die Rahmenbedingungen für 

Mediation verbessert werden. So wird das Leitbild des Mediators als unabhängiger und neutraler Mittler, der zur Verschwie-

genheit verpflichtet ist, erstmals gesetzlich geregelt.  Auf Initiative der Union werden zudem gesetzliche Standards für die Aus- 

und Fortbildung von Mediatoren im Gesetz verankert. Wer als zertifizierter Mediator am Markt auftreten will, muss künftig eine 
qualifizierte Ausbildung mit einer bestimmten Mindeststundenzahl absolvieren; später muss er an Fortbildungen teilnehmen 

und eine kontinuierliche Bearbeitung von praktischen Mediationsfällen nachweisen. Damit haben Verbraucher und Rechts-

schutzversicherer künftig verlässliche Anhaltspunkte dafür, wer als Mediator die Gewähr für eine fachgerechte Ausübung der 

Tätigkeit bietet. 
Schließlich verbessern wir die Bedingungen für die gütliche Beendigung von Gerichtsverfahren. Künftig sollen alle Rechtsstrei-

tigkeiten, die bereits vor Gericht ausgetragen werden, ohne zusätzliche Kosten für die Parteien an einen sogenannten Güterich-

ter verwiesen werden können, der keine Entscheidungsbefugnis hat, sondern ausschließlich nach Möglichkeiten für eine ein-

vernehmliche Lösung sucht. 
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Änderung des Rechts der Verbraucherinformation 
 

Der vorliegende Gesetzentwurf verwirklicht konsequent die im Rahmen der Evaluation des Ver-
braucherinformationsgesetzes (VIG) und der anschließenden Dialogphase identifizierten Mög-

lichkeiten für eine noch verbraucherfreundlichere Ausgestaltung des VIG, eine weitere Beschleu-

nigung der Auskunftserteilung sowie ein „Mehr“ an Informationen für die Bürgerinnen und Bür-

ger. Das bedeutet, dass die Bürgerinnen und Bürger noch schneller und umfassender durch die 
zuständigen Behörden informiert werden können. Der Entwurf berücksichtigt dabei in angemes-

sener Weise die schutzwürdigen Interessen Dritter und nutzt hierfür insbesondere auch die vom 

allgemeinen Verwaltungsrecht zur Verfügung gestellten Instrumentarien. Zur Erhöhung der An-

wenderfreundlichkeit und Rechtssicherheit wird der Anwendungsbereich im Rechtstext selbst 
beschrieben, und es werden eine Reihe unbestimmter Rechtsbegriffe klargestellt. Durch die An-

passung des VIG an die Vorschriften anderer Informationszugangsgesetze dort, wo es möglich 

und sinnvoll ist, wird die Bürgernähe erhöht.  

 
Die Vorschriften des VIG sowie des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches werden weiter-

entwickelt, um eine schnellere und unbürokratischere Auskunftserteilung durch die Behörden zu 

ermöglichen. Hierbei werden die bewährte Grundstruktur beibehalten, die im Rahmen der Evalua-

tion gewonnenen Erkenntnisse berücksichtigt sowie die berechtigten Interessen und Ver- 
fahrensrechte betroffener Unternehmen gewahrt.  
Zur Reduzierung des bürokratischen Aufwandes für die Bürger wird eine formlose Antragstellung 

ermöglicht. 

 

http://www.cducsu.de/Titel__prof_dr_patrick_sensburg/TabID__23/SubTabID__24/BildID__3112/AbgID__362/abgeordnete.aspx

